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Einleitung

I. Die Bedeutung des Geständnisses für das Strafverfahren

Das Geständnis des Beschuldigten steht wie kaum ein anderes Element des Straf-
verfahrens für den vermeintlichen Sieg der Wahrheit, in deren Sog sich auch die
Gerechtigkeit zu verwirklichen verspricht: Ermittlungsbeamte streben – in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen rechtsstaatlichen Ausrichtung der Strafverfolgung mit
mehr oder weniger massivem Druck – danach, dem Verdächtigen ein Geständnis
abzuringen; Richter stützen ihre Verurteilung maßgeblich auf die Aussage des An-
geklagten; und auch wenn es anachronistisch anmuten mag, das Geständnis des Be-
schuldigten als regina probationum, als Königin der Beweismittel, zu bezeichnen, so
ist das Geständnis für den deutschen Strafprozess doch nach wie vor von überra-
gender Bedeutung.1 Der Einfluss des Geständnisses auf den Prozessverlauf und den
Ausgang des Verfahrens kann daher kaum unterschätzt werden. So gibt es Kon-
stellationen, in denen Aufklärung und Nachweis einer Straftat allein mit Hilfe des
Zeugen- oder Sachbeweises unmöglich sind. In diesen Fällen sind die Strafverfol-
gungsbehörden auf das Eingeständnis der Tatbegehung durch den Beschuldigten
angewiesen, um zu einer Verurteilung gelangen zu können.2 Ähnliches gilt für zahl-
reiche subjektive Tatbestandsmerkmale, die nicht oder nur schwer durch Rück-
schlüsse aus objektiven Anhaltspunkten nachgewiesen werden können.3 Nicht sel-
ten dient ein Geständnis als Anknüpfungspunkt für weitere Ermittlungen.4 Aber
auch, wenn die Wahrheitsermittlung5 ohne eine geständige Einlassung des Beschul-

1 Vgl. Bosch, Aspekte, S. 129 m. w. N.; Streng, Sanktionen, Rn. 73; aus journalistischer Sicht Rück-
ert, DIE ZEIT, 23.4.2009, Nr. 18; für die zurückliegende Zeit ebenso v. Hentig, FS-Rittler, S. 373. Nach
Herren, Kriminologie III, S. 104, beträgt der auf ein Geständnis aufgewandte Anteil an der gesamten
Ermittlungsarbeit 60 Prozent; nach K. F. Schumann, Gerechtigkeit, S. 67, stützen sich bis zu 90 Prozent
aller Verurteilungen auf ein Geständnis. Hauer, Geständnis, S. 24, bezeichnet das Geständnis als das
„wichtigste Beweismittel überhaupt“. Arzt, ZStrR 110 (1992), 233, 234, erblickt in einem hohen Anteil
geständiger Täter die Voraussetzung für die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege.

2 Vgl. dazu etwa Volbert, FS-Eisenberg, S. 205.
3 Vgl. Busam, Geständnis, S. 28.
4 Busam, Geständnis, S. 28.
5 Unter „Wahrheitsermittlung“ wird in dieser Untersuchung die Ermittlung des historischen

Sachverhaltes innerhalb des Strafverfahrens als Grundlage einer rechtlichen Beurteilung verstanden.
Siehe zu den damit verbundenen Schwierigkeiten und zu der Frage, ob „Wahrheit“ als historisches
Geschehen in einem gerichtlichen Verfahren überhaupt „ermittelt“ und „rekonstruiert“ oder nur
„konstruiert“ werden kann, unten, 3. Kapitel, I., 2.
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digten erfolgen könnte, verliert das Geständnis für Strafverfolger offenbar nicht sei-
nen Reiz. So gilt insbesondere den Kriminalbeamten das Geständnis nach wie vor
als „Krone der Ermittlungsarbeit“.6

In der Tat können sich, wenn der Beschuldigte die Tat in glaubhafter Weise7 ge-
steht, aufwendige und langwierige Beweiserhebungen vereinfachen, wenn nicht gar
gänzlich erübrigen.8 Das Geständnis ermöglicht damit den Ermittlungsbehörden,
aber auch den Tatsachengerichten, eine ressourcenschonende Verfahrensgestaltung.
Dem Gesetzgeber mag unterstellt werden, sich dieses Umstandes bewusst gewesen
zu sein, als er in § 244 Abs. 1 StPO die Vernehmung des Angeklagten zeitlich vor
der Beweisaufnahme im engeren Sinne ansiedelte.9 Nicht zuletzt wird am ehesten
dem Beschuldigten zugetraut werden können, zur Aufklärung des gesamten Tatab-
laufs in der Lage zu sein.10 Ein „vollumfängliches“ Geständnis macht aber auch die
Widerlegung denkbarer abweichender Handlungsabläufe entbehrlich.11 Der gestän-
dige Beschuldigte „entzieht“ sich in diesem Falle der Rolle jenes Verfahrensbeteilig-
ten, dem es für gewöhnlich aus eigenem Interesse obliegt, die Behauptungen der
Strafverfolgungsbehörden in Frage zu stellen. Die Kongruenz zwischen dem Tat-

6 Wulf, Beschuldigtenvernehmung, S. 253; ähnlich Maisch, StV 1990, 314, 315; Steffen, Ermitt-
lungstätigkeit, S. 187. Vgl. auch Rückert, DIE ZEIT, 23.4.2009, Nr. 18: „Die Kompetenz eines Krimi-
nalbeamten wird meist danach beurteilt, ob er einen Beschuldigten zum Sprechen bringt.“; siehe dazu
auch BGHSt 51, 367, 373; Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 120; Geipel, Beweiswürdigung,
S. 342; Hauer, Geständnis, S. 24. Erwartungsgemäß glauben vor allem kriminalistisch Tätige, nicht
auf die Aussage des Beschuldigten verzichten zu können, vgl. insoweit das aus juristischer Sicht be-
fremdliche Werk von J. Fischer, Vernehmung, S. 9. Siehe zum Geständnis als „institutionelle[m] Er-
folgszwang“ der Polizei Eisenberg, JGG, § 45 Rn. 24a; ferner die Fallschilderung bei Schlothauer, StV
1981, 39 ff.

7 Vgl. zum Erfordernis der Glaubhaftigkeit des Geständnisses hier nur BGHSt 39, 291, 303; 48,
161, 166 ff.; BGH StV 1987, 378; BGH NStZ 1987, 474; BGH NJW 1999, 370, 371; LR-Becker, § 244
Rn. 9; Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 126; Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 802.

8 Vgl. RG Recht 1919, Nr. 845; BGH NJW 1999, 370, 371 f.; LR-Becker, § 244 Rn. 9; Bickel, Ge-
ständnis, S. 19; Eisenberg, Beweisrecht, Rn. 15; Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 120 f., 126; Fe-
zer, ZStW 106 (1994), 1, 4 f. m. w. N.; KK-Fischer, § 244 Rn. 2; Hammerstein, StV 2007, 48, 49, 50 f.;
Hauer, Geständnis, S. 24, 56, 95; Hsu, Geständnis, S. 37, 122; Landau/Eschelbach, NJW 1999, 321, 325;
Rogall, Beweismittel, S. 58; Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 748; AK-StPO-Schöch, § 244 Rn. 24; Volk,
Grundkurs, § 23 Rn. 12. Kritisch gegenüber einer Verurteilung allein aufgrund eines Geständnisses
Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 802 mit Fn. 29. Nach Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung,
Rn. 1018, betrachten die Ermittlungsbehörden einen Fall ganz überwiegend als „eindeutig aufge-
klärt“, sobald der Verdächtige ein Geständnis abgelegt hat; auch die Staatsanwaltschaft erachte einen
Fall als anklagereif, sobald ein Geständnis vorliegt.

9 Die Rechtsprechung erblickt den Grund für die zeitliche Anordnung von Beschuldigtenverneh-
mung und Beweisaufnahme demgegenüber darin, dem Gericht bei der nachfolgenden Beweisauf-
nahme zu ermöglichen, den Standpunkt des Beschuldigten umfassend zu berücksichtigen; vgl. hierzu
BGHSt 19, 93, 97; BGH NStZ 1981, 111; 1986, 370, 371. Vgl. zur Zulässigkeit einer abweichenden Ver-
fahrensgestaltung die Nachweise bei KK-Fischer, § 244 Rn. 1.

10 Vgl. Bender/Nack, Tatsachenfeststellung (2. Aufl.), Rn. 551; LR-Gössel, Einleitung L, Rn. 9; H.-
L. Günther, GA 1978, 193, 199; Hauer, Geständnis, S. 24; Lohsing, Geständnis, S. 67 f.; Meyer-Goßner,
NStZ 1992, 167, 168; Stalinski, Geständnisbonus, S. 122, 130.

11 Vgl. zum Erfordernis des Einbezugs möglicher Alternativen bei der Beweisaufnahme und
-würdigung Bender/Nack, Tatsachenfeststellung (2. Aufl.), Rn. 485, 534 ff.
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vorwurf der Ermittlungsbehörden und der Einlassung des Beschuldigten enthebt
die Staatsanwaltschaft zudem der argumentativen Mühe, das Gericht von der Rich-
tigkeit der eigenen Behauptungen überzeugen zu müssen. Ein Geständnis befreit
andererseits auch das Tatsachengericht von der Bürde der Entscheidung, welcher
von mehreren vorgetragenen, sich gegenseitig ausschließenden Sachverhaltsdar-
stellungen Glauben zu schenken ist. Darüber hinaus wird die gemäß § 261 StPO zur
Verurteilung erforderliche Überzeugung des Gerichts von der Tatschuld des Be-
schuldigten nur selten in vergleichbarem Umfang gestützt werden können wie
durch ein vom Beschuldigten in glaubhafter Weise abgegebenes Eingeständnis der
Tatbegehung. Ein Geständnis des Beschuldigten reduziert damit im Verhältnis zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Tatsachengericht die Gefahr, dass den Ermittlungser-
gebnissen der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung nicht gefolgt wird. Aber
auch innerhalb des Instanzenzuges dürfte durch ein Geständnis – bezogen auf die
jeweils zugestandenen Umstände – die Wahrscheinlichkeit einer Aufhebung der
Entscheidung reduziert werden.12

Diese, hier zunächst ganz allgemein als verfahrensvereinfachend zu bezeichnen-
den Wirkungen eines Geständnisses üben auf die beteiligten Strafverfolgungsor-
gane augenscheinlich eine starke Anziehungskraft aus.13 So sehen die Staatsanwalt-
schaften – ebenso wie polizeiliche Ermittler – es offenbar als vorrangiges Ziel ihrer
Ermittlungstätigkeit an, auf ein Geständnis des Beschuldigten hinzuwirken.14 Zahl-
reiche Lehrbücher und Handlungsanweisungen zur Vernehmungstechnik und
-taktik lassen insoweit (gewisse) Rückschlüsse auf die praktischen Verhältnisse zu.15

Danach erblicken Ermittlungsbeamte in einem Verhör ein „gegenseitige[s] Messen
der Kräfte zwischen dem Beamten und dem Vernommenen“ sowie ein „Duell mit
dem Vernommenen beim Ringen um die Wahrheit“.16 Interessanterweise wird in
derartigen Stellungnahmen unter einem solchen „Kräftemessen“ verstanden, dem
Beschuldigten ein Geständnis abzuringen. Dass der Betreffende zu Unrecht be-
schuldigt sein könnte, scheint als Möglichkeit dagegen kaum mehr erwogen zu wer-

12 Vgl. Hammerstein, StV 2007, 48, 49. Dass im Falle eines Streites über Zustandekommen und
Verwertbarkeit oder den genauen Inhalt des Geständnisses neue Streitfragen aufgeworfen werden
können, soll nicht geleugnet werden.

13 Im Ergebnis wie hier Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 807.
14 Vgl. für die ältere Literatur die Nachweise bei Moos, Geständnis, S. 47 mit Fn. 2, sowie oben,

Fn. 6.
15 Vgl. zur der auch im demokratischen Rechtsstaat unter Kriminalisten noch lange Zeit anzutref-

fende Auffassung, das Ziel der Verbrechensbekämpfung rechtfertige es, dass Menschenrechte von
„Verbrechern“ bis zu einem gewissen Grad nicht beachtet würden, die Angaben bei v. Mangoldt/Klein,
GG (2. Aufl.), Art. 1 Anm. III. 5 a). Noch für die frühen 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts geht Moos,
Geständnis, S. 47 f., davon aus, dass die Aussagefreiheit des Beschuldigten von den Ermittlungsbeam-
ten nicht im rechtlich gebotenen Umfang respektiert wurde. Zahlreiche Beispiele hierzu finden sich
bei Wulf, Beschuldigtenvernehmung, S. 109 ff. Vgl. zu entsprechenden Fallschilderungen vom Be-
ginn des aktuellen Jahrtausends Friedrichsen, Zweifel, S. 50 ff., 179.

16 Zitate aus J. Fischer, Vernehmung, S. 75 und 91.
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den, sobald das „Ringen“ um die Wahrheit eröffnet ist.17 Letztlich bezeugt die Exis-
tenz des § 136a StPO, dass auch der Gesetzgeber den Ermittlungsbehörden einen
Drang – wenn nicht ein Drängen – zum Geständnis unterstellt: Die Norm wäre
überflüssig, wenn der Gesetzgeber nicht die Befürchtung hegte, dass staatliche
Strafverfolgungsorgane nicht nur auf ein Geständnis des Beschuldigten hinwirken,
sondern dies darüber hinaus auch in rechtsstaatlich und verfassungsrechtlich unzu-
lässiger Weise tun könnten.18

Die überragende Bedeutung, die dem Geständnis von Seiten der Strafverfol-
gungsbehörden zugemessen wird, steht in deutlichem Widerspruch zu seiner nor-
mativ vorgezeichneten Relevanz: So setzt eine Verurteilung nach geltendem Recht
das Vorliegen eines Geständnisses nicht voraus: Ein Schuldspruch muss gemäß
§ 261 StPO (lediglich) auf der Überzeugung des Gerichts beruhen, welche sich ih-
rerseits auch aus bloßen Indizien19 ergeben kann. Dass das Ziel aller Ermittlungstä-
tigkeit gleichwohl im Eingestehen der Tatbegehung durch den Beschuldigten zu be-
stehen scheint, lässt vermuten, dass mehr als bislang beachtet die soeben angespro-
chenen (verfahrens-)ökonomischen Interessen, darüber hinaus aber auch
mannigfaltige psychologische Effekte die Affinität der Strafverfolgungsbehörden
zum Geständnis bedingen.

Ein Geständnis mag unter Umständen aber auch für den Beschuldigten vorteil-
haft sein: Neben der psychologischen Entlastung, die ein Geständiger bereits durch
das Geständnis als solches erfahren kann, kann dem Beschuldigten bei ohnehin
klarer Beweislage auch an der Abkürzung des Strafverfahrens gelegen sein. Man-
chem Beschuldigte wird aufgrund der psychischen Belastungen eines Strafverfah-
rens eine schnelle Verurteilung gegenüber den Unsicherheiten eines lang andau-
ernden Verfahrens vorzugswürdig erscheinen.20

Darüber hinaus machen die Strafverfolgungsorgane zahlreiche „Vergünstigun-
gen“ sowohl während des Prozesses als auch im Hinblick auf die materiell-rechtli-

17 So ist bei J. Fischer, Vernehmung, S. 105, von möglicherweise falschen Angaben durch Zeugen
oder Beschuldigte nur im Zusammenhang mit Falschaussagen zu Lasten der polizeilichen Vermutun-
gen die Rede.

18 Vgl. Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 796 f. Ausführlich zu dieser Norm, ihrer Entstehungsge-
schichte und ihren Auswirkungen auf Vernehmung und Geständnis unten, 1. Kapitel, I. 8. c), 3. Kapi-
tel, II. 3. a) aa).

19 Indizien sind nach KK-Fischer, § 244 Rn. 5, Umstände, aus denen Rückschlüsse auf Haupttatsa-
chen gezogen werden können. Beweisrechtlich unterliegt der Indizienbeweis gegenüber dem Beweis
unmittelbar entscheidungserheblicher Tatsachen keinen abweichenden Vorschriften; vgl. hierzu KK-
Schoreit, § 261 Rn. 64. Einzelheiten zum Indizienbeweis bei Alsberg/Nüse/Meyer, S. 577 ff.; Nack,
NJW 1983, 1035 ff.; ders., MDR 1986, 366 ff.

20 Ausführlich zu den Belastungen, die insbesondere die Hauptverhandlung aufgrund der in § 230
Abs. 1 StPO statuierten Anwesenheitspflicht für den Angeklagten mit sich bringt, Bernsmann, FS-
Kriele, S. 697 ff. Vgl. zu den psychischen und finanziellen Entlastungen, die mit einer Verkürzung der
Hauptverhandlung verbunden sein können, Gerlach, Absprachen, S. 27; Hauer, Geständnis, S. 52 f.,
284; Janke, Verständigung, S. 36 ff.; Meyer-Goßner, NStZ 1992, 167, 168; Rönnau, Absprache, S. 52 ff.;
Schmidt-Hieber, Verständigung, Rn. 17 f.; Siolek, Verständigung, S. 68; H. Wagner/Rönnau, GA 1990,
387, 393; Wolfslast, NStZ 1990, 409, 410.
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che Ahndung der Tat von einem Geständnis des Beschuldigten abhängig.21 Um in
den Genuss derartiger Verheißungen zu gelangen, bleibt dem Beschuldigten oft-
mals keine andere Wahl, als den Strafverfolgungsbehörden mittels eines Geständ-
nisses „entgegenzukommen“. So kann sich ein Geständnis bereits im Ermittlungs-
verfahren in existenzieller Weise zugunsten des Beschuldigten auswirken, wenn
gegen diesen nach § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO Untersuchungshaft wegen Verdunke-
lungsgefahr angeordnet ist.22 Hier vermag ein „vollumfängliches“ Geständnis, wenn
es die Besorgnis der Verdunkelung der Beweislage entfallen lässt, den Haftgrund zu
beseitigen.23 Ohne die geläufige Bezeichnung „Beugehaft“24 oder die Floskel „U-
Haft schafft Rechtskraft“25 bemühen zu wollen, kann ein durch diese Praxis auf den
Beschuldigten ausgeübter Druck kaum geleugnet werden, mag ein solcher von den
Gerichten auch mit – insoweit durchaus als verräterisch interpretierbarer – Vehe-
menz bestritten werden.26 Von größter praktischer Bedeutung ist schließlich die
richterliche Übung, ein Geständnis als Ausdruck täterlicher Reue zu interpretieren
und mit einer Strafmilderung zu belohnen. Von dem hiervon ausgehenden psycho-
logischen und verfahrenstaktischen „Zwang“ zum Geständnis um einer Strafmilde-
rung willen, mithin: dem erkauften wohlfälligen Verhalten des Beschuldigten ge-
genüber den Strafverfolgungsorganen, ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu
Absprachen im Strafprozess, in denen von Seiten des Gerichts faktisch eine be-
stimmte Strafe als Gegenleistung für ein spezifisches Prozessverhalten des Beschul-
digten – im Regelfalle ein Geständnis – zugesichert wird. Eingebettet wird ein sol-
cher „Deal“ im Regelfalle in ein Rechtsgespräch, in welchem sich die Verfahrensbe-
teiligten über den Verfahrensstand und den aus ihrer Sicht wahrscheinlichen
Verfahrensausgang austauschen. Durch Verweis auf die Sanktionenschere, d. h.
eine unter Schuldaspekten kaum noch bzw. nicht mehr zu rechtfertigende Diskre-
panz zwischen der drohenden Strafe bei weiterem Abstreiten der Tat und der zuge-
sagten Strafhöhe im Falle eines Geständnisses, versichert sich das Gericht regelmä-
ßig der Kooperationsbereitschaft des Beschuldigten.

Angesichts seiner praktischen Bedeutung für Ablauf und Ausgang des Verfah-
rens mag es Verwunderung hervorrufen, auf welch ungesicherter normativer Basis

21 In manchen Fällen, wie z. B. bei den §§ 45 Abs. 3, 47 Abs. 1 Nr. 3 JGG, macht auch das Gesetz
die Einstellung des Verfahrens von einem Geständnis abhängig.

22 Vgl. zu den entsprechenden, eine Absprache begünstigenden Mechanismen Schmidt-Hieber,
NJW 1982, 1017. Gegen die Annahme von Verdunkelungsgefahr im Falle der bloßen Verweigerung
eines Geständnisses z. B. Beneke, Geständnis, S. 124 f.

23 Vgl. dazu Arzt, ZStrR 110 (1992), 233, 244; Hauer, Geständnis, S. 295; Rönnau, Absprache,
S. 91 f.; Schmidt-Hieber, Verständigung, Rn. 116 ff.

24 Vgl. z. B. Ackermann, MSchrKrim 40 (1957), 129, 133.
25 Hierzu Stalinski, Geständnisbonus, S. 132.
26 Seit der Etablierung verfahrensbeendender Absprachen wird die Untersuchungshaft Berichten

zufolge auch zur Erzwingung einer Absprache eingesetzt. Vgl. dazu Schünemann, ZStW 119 (2007),
945, 949, der der Untersuchungshaft „dieselbe Rolle“ wie weiland Daumenschrauben und spanischen
Stiefeln beimisst.
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sich das Geständnis bewegt:27 Der Gesetzgeber hat die Einlassung des Beschuldig-
ten bei der Normierung des Strafverfahrensrechts von einer Regelung weitgehend
ausgespart.28 Lediglich drei Vorschriften der Strafprozessordnung, die §§ 254, 257c
und 362 StPO, enthalten explizit den Begriff des Geständnisses. Die genannten
Normen setzen dieses Rechtsinstitut allerdings bereits voraus und regeln lediglich
die Folgen eines Geständnisses in besonderen Verfahrenssituationen. Auch die üb-
rigen Vorschriften, die sich der Vernehmung des Beschuldigten in den unterschied-
lichen Verfahrensstadien widmen, wie z. B. die §§ 115 Abs. 2 u. 3, 115a Abs. 2, 128,
133 bis 136a, 163a, 168b, 243 Abs. 4, 244 Abs. 1 StPO,29 lassen allenfalls vorsichtige
Deutungen im Hinblick auf eine umfassende rechtsdogmatische Charakterisierung
der Einlassung des Beschuldigten zu. So nimmt es nicht Wunder, dass selbst ele-
mentare Fragen zu Rechtsnatur und Funktion des Geständnisses innerhalb des
Strafverfahrens nach wie vor ungeklärt scheinen. Auch eine „Theorie des Geständ-
nisses“ scheint in weiter Ferne;30 die Befassung mit dem Geständnis beschränkt sich
im praxisorientierten Schrifttum häufig auf die Wiedergabe und Kritik richterlicher
Einzelentscheidungen.31 Explizit thematisiert wird die Bedeutung des Geständnis-
ses für das Strafverfahren bislang lediglich in einer überschaubaren Anzahl von
Monografien32, deren Quantität in keinem Verhältnis zur praktischen Bedeutung
des Geständnisses steht und die sich darüber hinaus überwiegend nur ausgewähl-
ten Teilbereichen widmen.

So wird in der Wissenschaft insbesondere diskutiert, ob dem Geständnis der
Charakter einer Prozesshandlung, eines Beweismittels oder – im Hinblick auf die
Praxis seiner strafmildernden Berücksichtigung – einer materiell-rechtlich erhebli-
chen Handlung zukommt.33 Die Hinweise, die sich der gesetzlichen Regelung ent-
nehmen lassen, scheinen ambivalent – ein Umstand, der auch auf die Einordnung

27 Vgl. dazu auch Bickel, Geständnis, S. 21 ff.
28 Eine fehlende Definition des Strafverfahrensrechts, was unter einem Geständnis überhaupt zu

verstehen sei, konstatiert auch BGHSt 39, 291, 303.
29 Vgl. für besondere Konstellationen ferner § 34 Abs. 3 Nr. 3 EGGVG und § 44 JGG.
30 Vgl. Dencker, ZStW 102 (1990), 51, 54.
31 So das Fazit von Dencker, ZStW 102 (1990), 51; ähnlich Hauer, Geständnis, S. 26. Vgl. aus der

Kommentarliteratur Fischer, StGB, § 46 Rn. 50 ff.; SK-StGB-Horn, § 46 Rn. 132 ff.; Schönke/Schrö-
der-Stree/Kinzig, § 46 Rn. 41a ff.; LK-Theune, § 46 Rn. 206 ff.

32 Vgl. z. B. Busam, Das Geständnis im Strafverfahren, 1983; Hauer, Geständnis und Absprache,
2007; Hönig, Die strafmildernde Wirkung des Geständnisses im Lichte der Strafzwecke, 2004; Hsu,
Die Bewertung des Geständnisses in der Strafzumessung und in der Beweisaufnahme als Sonderpro-
blem der Urteilsabsprache, 2007; Hussmann, Das falsche Geständnis, 1935; Moos, Das Geständnis im
Strafverfahren und in der Strafzumessung …, 1983; Stalinski, Aussagefreiheit und Geständnisbonus,
2000. Die Anzahl wissenschaftlicher Aufsätze, die sich mit dem Geständnis zur Gänze oder in Teilbe-
reichen beschäftigen, ist durch die wissenschaftliche Befassung mit dem Verständigungsverfahren in
letzter Zeit stark angestiegen. Zu den wegweisenden Arbeiten, die das Geständnis als Gesamtphäno-
men untersuchen, dürften insbesondere die Aufsätze von Dencker, ZStW 102 (1990), 51 ff.; Je-
rouschek, ZStW 102 (1990), 793 ff., Wimmer, ZStW 50 (1930), 538 ff., und zuletzt Eschelbach, FS-Ris-
sing-van Saan, S. 115 ff., zu zählen sein.

33 Vgl. zu dieser Differenzierung Dencker, ZStW 102 (1990), 51, 54 f., 77; Eschelbach, FS-Rissing-
van Saan, S. 115, 125; Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793 ff.; Rode, StraFo 2007, 98, 99.
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des gegenwärtigen deutschen Strafprozesses in allgemeine, übergeordnete Prozess-
modelle zuzutreffen scheint.34 Dabei ist die Entscheidung, ob und in welchem Maße
das Geständnis bei einer Deutung als Prozesshandlung der Verfügungsgewalt des
Beschuldigten unterliegt oder umgekehrt der Beschuldigte mit seinen Äußerungen
– und möglicherweise auch mit seinen Nicht-Äußerungen – der gegebenenfalls un-
eingeschränkten beweisrechtlichen Würdigung durch die Strafverfolgungsbehör-
den ausgeliefert ist, im Hinblick auf Prozessverlauf und -ausgang von ausschlagge-
bender Bedeutung. Daher kann auch eine wissenschaftlich-systematische Einord-
nung des Phänomens „Geständnis“ auf der – gegebenenfalls durch fließende
Übergänge gekennzeichneten – Skala zwischen reiner Prozesshandlung und blo-
ßem Beweismittel das Verständnis von der Struktur des Strafverfahrens beeinflus-
sen. Hierdurch wiederum könnten innerhalb der Wissenschaft, aber auch in der
Rechtsanwendung, angesichts zahlreicher normativer Regelungslücken Rück-
schlüsse auf die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines bestimmten Umgangs mit
der Aussage des Beschuldigten gezogen werden. Eine Einordnung des Geständnis-
ses in die funktionellen und systematischen Zusammenhänge des reformierten
deutschen Strafprozesses35 ist daher nicht nur wissenschaftlich-theoretischen Inte-
ressen geschuldet. Vielmehr würden sich aus seiner Charakterisierung als Prozess-
handlung, Beweismittel oder aber als eine Mischform beider Elemente – in wel-
chem denkbaren „Mischungsverhältnis“ auch immer – zahlreiche spezifische und
praxisrelevante Schlussfolgerungen ergeben:

Wäre das Geständnis zum Beispiel zur Gänze oder zum Teil als Beweismittel an-
zusehen, würde sich hieran eine Reihe von Folgeproblemen anknüpfen. Insbeson-
dere das Verhältnis zwischen Aussagefreiheit und dem in der Praxis zu beobachten-
den – bis zu einem gewissen Grade gesetzlich durchaus gebilligten – Drängen zu ei-
nem Eingeständnis der Tatbegehung wirft in zahlreichen, normativ nicht oder nur
unvollständig geregelten Bereichen klärungsbedürftige Fragen auf. So bliebe zu
hinterfragen, ob eine Aussage unter psychologischen Aspekten als freiwillig angese-
hen werden kann – oder zumindest: in einem juristisch-normativen Sinne als frei-
willig angesehen werden soll –, wenn sich der Beschuldigte aufgrund innerer psy-
chischer Zwänge zu einem Geständnis genötigt sieht und die selbstbelastende Aus-
sage schlicht nicht „in sich“ behalten kann. Die gleiche Frage stellt sich, wenn
Ermittlungsbehörden alle Register psychologischer Vernehmungsführung ziehen
und hierdurch sehenden Auges eine bewusste und freiwillige Entscheidung des Be-
schuldigten für oder gegen eine Aussage psychologisch unterwandern. Wird in die-
sen Fällen dem Beschuldigten ein Geständnis „entlockt“, mag sich die Praxis damit
trösten, dass damit scheinbar die wahren Umstände der Tat ans Licht gebracht und
insoweit der Wahrheitsfindung Genüge getan wurde. Das forcierte, nicht selten lis-

34 Siehe dazu die Ausführungen im 1. Kapitel.
35 Als „reformiertes Strafverfahren“ wird der Strafprozess der RStPO und der StPO bezeichnet;

dieser hatte infolge der Reformbewegung des 19. Jahrhunderts den zuvor verbreiteten „Inquisitions-
prozess“ abgelöst. Siehe zu den Einzelheiten dieser Entwicklung unten, 1. Kapitel, I. 7.; zur Kritik an
der Bezeichnung dieser strafverfahrensrechtlichen „Epochen“ 1. Kapitel, III. 1., 2.


